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Leitfaden zur Einführung eines Datenschutzkonzepts im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
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Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Nutzung des Praxisleitfadens zur Einführung eines 
Datenschutzkonzepts im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 

Der Leitfaden enthält die wesentlichen Schritte, die bei der Einführung eines 
Datenschutzkonzepts typischerweise zu durchlaufen sind. Im Folgenden wird die 
Struktur des Leitfadens erläutert: 

 

Überschrift Bedeutung 

Nr. Nummer des Checkpunkts bzw. untergeordneten 
Arbeitspunkts. 

Titel Checkpunkt Eindeutiger Titel des Checkpunkts, wie in dem 
vorhergehenden Ablauf visualisiert. 

Titel Arbeitspunkt (AP) Eindeutiger Titel des Arbeitspunkts, der zur Umsetzung des 
Checkpunkts durchzuführen ist. 

Durchzuführende 
Maßnahmen mit 
wichtigen Hinweisen 

Die für den jeweiligen Arbeitspunkt durchzuführenden 
Maßnahmen sind hier mit direktem Bezug zur Praxis 
ausführlich beschrieben. 

DSGVO Zur besseren Orientierung und zum einfacheren Abgleich mit 
der DSGVO sind den Arbeitspunkten die entsprechenden 
Abschnitts-Nummern der DSGVO zugeordnet. 

Zugeordnete Vorlagen, 
sonstige Hinweise 

In dieser Spalte sind den jeweiligen Arbeitspunkten die 
Produkte zugeordnet, die Sie zur einfacheren Umsetzung der 
Tätigkeiten erwerben können. Einfach Taste „STRG 
+anklicken“ und Sie sind an der entsprechenden Stelle im 
Shop. Die Spalte enthält auch Hinweise auf externe und ggf. 
hilfreiche Dokumente im Internet. 

 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

10 Projektstart 
und -planung 

    

10.1  Beteiligte 
informieren und 
schulen 

Es ist notwendig, dass alle Beteiligten ein gewisses 
Grundlagenwissen erhalten. Sie sollten die wichtigsten 
Begrifflichkeiten und Grundsätze des Datenschutzes 
kennen. 
Dies gilt ebenso für die Leitung des Unternehmens (z.B. 
Geschäftsführung), da diese immer für die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben verantwortlich ist. 
 
Falls bereits ein Datenschutzbeauftragter benannt wurde, 
sollte dieser vertieftes Wissen auf dem aktuellsten Stand 
besitzen. 

  

10.2  Projektteam bilden In einem Kleinunternehmen mit z.B. 5 Beschäftigten ist es 
ggf. ausreichend einen „DSGVO-Verantwortlichen 
festzulegen. Dagegen sollte ein mittelständisches 
Unternehmen mit z.B. 150 Beschäftigten ein Projektteam 
bilden. So kann sichergestellt werden, dass für jeden 
DSGVO-relevanten Prozess ein Verantwortlicher in das 
DSGVO-Projekt eingebunden ist und Aufgaben 
übernehmen kann (z.B. Marketing, Vertrieb, Service, 
Personal, Buchhaltung, IT, usw.). 

  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

10.3  Projektumfang 
planen 

Der Aufwand hängt sehr stark vom aktuellen Status des 
Datenschutzes im Unternehmen ab. 
Sind noch keine Dokumente vorhanden und keine Prozesse 
zum Datenschutz implementiert, ist mit einem hohen 
Aufwand zur Realisierung DSGVO zu rechnen und es sind 
entsprechend Zeit und ausreichende Mittel einzuplanen. 
Hat das Unternehmen bereits konform zum alten (BDSG) 
Bundesdatenschutzgesetz gehandelt, wird sich der 
Aufwand in Grenzen halten. 
Allgemein gilt: Je größer und komplexer das Unternehmen 
ist, desto mehr Ressourcen müssen bereitgestellt werden. 

  

20 Kontext 
bestimmen 

    

20.1  Tätigkeiten 
Identifizieren 

Zum Projektstart sollte strategische Ausrichtung des 
Unternehmens klargestellt werden. Das Ziel besteht darin, 
ein Verständnis für die Hintergründe der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Unternehmen zu entwickeln. 
Typische Beschreibungen könnten z. B. sein: 

• Leistungen bzw. Produkte, die dem Kunden geboten 
werden sollen … 

• Regionale oder überregionale Ausrichtung … 

• Ausrichtung der Angebote auf Konsumenten (B to C) 
oder auf Unternehmer (B to B) … 

• Art der Zusammenarbeit mit Lieferanten … 

• Art und Anzahl der Beteiligten und Beschäftigten … 

 Datenschutzkonzept DSGVO 
Muster 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/datenschutzkonzept-dsgvo-muster/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/datenschutzkonzept-dsgvo-muster/


 

 

Tools for Success 
Praxisguide Einführung 

Datenschutzkonzept 
 

PG_DSGVO_Einfuehrung_Datenschutz - Rev. 1.0 Seite 6 von 26 04.10.2018 

     
 

Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

20.2  Verantwortlichkeit 
für Datenschutz 
zuweisen 

Ein Datenschutzbeauftragter muss nach DSGVO bestellt 
werden, wenn 
 

• das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens in einer 
Datenverarbeitung besteht und 

• aufgrund dieses Zwecks eine umfangreiche, 
regelmäßige und systematische Beobachtung von 
betroffenen Personen erforderlich ist. 

 
Prüfen Sie weiterhin, ob mindestens zehn Personen 
ständig mit der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Unternehmen beschäftigt 
sind (BDSG neu). 
Ist dies der Fall, ist ein Datenschutzbeauftragter zu 
bestellen. Als Datenschutzbeauftragte sind entsprechende 
Fähigkeiten und Kenntnisse wichtig. 
 
Bei weniger als zehn Mitarbeitern, die mit 
Verarbeitungsprozessen betraut sind, wäre nur in den o.g. 
beiden Fällen ein Datenschutzbeauftragter gefordert. 
 
Ein Verantwortlicher für den Datenschutz, der 
typischerweise in der Datenschutzerklärung aufgeführt 
wird, sollte jedoch immer (namentlich) benannt werden. 

Art. 35 ff. Bestellung 
Datenschutzbeauftragter Vorlage 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/personalmanagement/datenschutz/bestellung-zum-datenschutzbeauftragten/
https://know-now.de/shop/personalmanagement/datenschutz/bestellung-zum-datenschutzbeauftragten/
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

30 Bestands- 
aufnahme 

    

30.1  Prozesse 
analysieren 

Die Basis der Datenschutzaktivitäten sind die Prozesse mit 
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Deshalb sollten alle betrieblichen Prozesse dahingehend 
überprüft werden. Ergebnis der Prozessanalyse ist eine 
Liste. Typische Prozesse in Unternehmen mit 
Verarbeitungstätigkeiten personenbezogener Daten sind 
zum Beispiel: 

• Marketing, Versand von Newslettern 

• After Sales Services 

• Führen von Personalakten, Lohnbuchhaltung, 

• Videoüberwachung, 

• usw. 
Den jeweiligen Prozessen sollte ergänzend die Art der zu 
verarbeitenden Daten und die Gruppen von betroffenen 
Personen zugeordnet werden. Wichtig ist bereits jetzt zu 
erkennen, ob besondere Kategorien (Art. 9 DSGVO) von 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Diese 
Analyse sollte im Projektteam mit Unterstützung eines 
Moderators erfolgen. 
 
Hinweis: Die Qualitätsmanagement-Dokumentation mit 
den Verfahrens- bzw. Prozessbeschreibungen leistet hier 
gute Hilfe. 

Art. 9 Datenschutzkonzept DSGVO 
Muster 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/datenschutzkonzept-dsgvo-muster/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/datenschutzkonzept-dsgvo-muster/


 

 

Tools for Success 
Praxisguide Einführung 

Datenschutzkonzept 
 

PG_DSGVO_Einfuehrung_Datenschutz - Rev. 1.0 Seite 8 von 26 04.10.2018 

     
 

Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

30.2  Rechtsgrundlage 
der Daten-
Verarbeitung 
prüfen 

Zur Verarbeitung personenbezogener Daten nur zulässig, 
wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt (Verbot mit 
Erlaubnisvorbehalt!). 
 
Die Rechtsgrundlage kann sich typischerweise ergeben aus: 
 

• Einwilligung des Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

• Wenn sie zur Erfüllung eines Vertrages mit dem 
Betroffenen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b). 

 
Weitere Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitungen 
können sich aus dem BDSG neu (vgl. u. a. §§ 3, 23, 25 BDSG 
neu) sowie dem bereichsspezifischen nationalen 
Datenschutzrecht ergeben. 
 
Hinweis: 
Für jede Datenverarbeitung innerhalb der als relevant 
ermittelten Prozesses des Unternehmens ist zu prüfen, ob 
das Recht eine entsprechende Rechtsgrundlage bereitstellt. 

Art. 6  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

30.3  Verzeichnis der 
Verarbeitungs- 
tätigkeiten 
erstellen 

Zur Erfüllung der Rechenschaftspflicht ist Gemäß Artikel 30 
Absatz 5 DS-GVO ein Verarbeitungsverzeichnis zu führen, 
wenn einer der folgenden Aspekte erfüllt wird: 
 

• Unternehmensgröße >= 250 Mitarbeiter, 

• besonderes Risiko vorhanden bei der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten 

• Verarbeitung von besonderen, sensiblen Daten 
(Art. 9 und 10 DS-GVO); oder 

• nicht nur gelegentliche Verarbeitung. 
 
Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist zu 
erstellen und auf Verlangen der Datenschutzbehörde 
jederzeit vorzulegen. 
Existiert trotz der Pflicht kein solches Verzeichnis, wird 
vermutet, dass Sie nicht alle Datenschutzvorschriften 
einhalten werden, was hohe Bußgelder nach sich ziehen 
kann. 
Für alle Prozesse und deren Verarbeitungstätigkeiten 
sollten die bereits vorhandenen technischen und 
organisatorischen (Schutz-)Maßnahmen (kurz: TOM) 
dokumentiert werden. Dies sind zum Beispiel: 
Zutrittskontrollen Passwortregelungen, Einsatz von 
Antiviren-Software, Konfiguration einer Firewall etc. 

Art. 30 Verarbeitungsverzeichnis DSGVO 
Muster 
 
Das Bayerische Landesamt für 
Datenschutzaufsicht hat speziell 
für kleine Unternehmen und 
Vereine Handreichungen mit den 
wesentlichen Anforderungen und 
exemplarisch passende 
Verarbeitungsverzeichnisse 
zusammengestellt. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/verarbeitungsverzeichnis-dsgvo-muster/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/verarbeitungsverzeichnis-dsgvo-muster/
https://www.lda.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

40 Risiken 
bewerten 

    

40.1  Handlungsbedarf 
ermitteln 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet 
Unternehmen geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen. Diese Maßnahmen müssen 
risikoorientiert ausgewählt werden. 
 
Fragen Sie sich bei jedem Verarbeitungsverfahren: 

• Wie hoch ist Schwere bei Problemeintritt? 
Wie sensibel sind die Daten für den Betroffenen? 

• Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? 
Wie interessant sind die Daten überhaupt für einen 
Dritten (z.B. Hacker)? 

 
Risikoklassen geben hier eine sehr gute Orientierung und 
können ideal auf die eigenen Bedürfnisse angepasst 
werden. 
z.B.: A+B = geringes Risiko, C = mittleres Risiko, D = hohes 
bzw. E = sehr hohes Risiko. 
 
Die DSGVO verpflichtet in Artikel 35 die Verantwortlichen, 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) vorzunehmen, 
wenn ein „voraussichtlich hohes Risiko“ mit der 
Verarbeitung von Daten verbunden ist. 

Art. 32, 35 Risikobetrachtung DSGVO Muster 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/risikobetrachtung-dsgvo-muster/
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

40.2  Prüfung, ob 
Folgenabschätzung 
erforderlich ist, 
ggf. Durchführung 

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist lt. Art. 35 DSGVO 
durchzuführen, falls die Verarbeitung „aufgrund der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge“ hat. 
 
Das Gesetz nennt exemplarische Beispiele, die eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung erfordern: 

• Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling. 

• Umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten. 

• Systematische umfangreiche Überwachung öffentlich 
zugänglicher Bereiche. 

 
Hinweis: 
Hat Ihre Risikoanalyse bzw. Bewertung ergeben, dass eine 
DSFS durchgeführt werden muss, sollte eine Beratung 
durch Datenschutzspezialisten in Erwägung gezogen 
werden. 
Es können sich umfangreiche Sicherungspflichten ergeben. 
gilt: Je schützenswerter die Daten, desto höher die 
Anforderungen an die TOM und an das gesamte 
Datenschutzkonzept. Ggf. ist sogar die Konsultation der 
Aufsichtsbehörde notwendig. 

Art. 35  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

50 Dienstleister 
einbinden 

    

50.1  Liste mit 
Dienstleistern 
anlegen 

Sind Externe an Verarbeitungsprozessen beteiligt, muss 
eine Liste der relevanten Dienstleister angefertigt werden. 
Darunter fallen typischerweise: 

• Cloud-Anbieter, 

• E-Mail- bzw. Web-Hoster, 

• IT-Dienstleister, 

• externe Lohnbuchhalter, 

• Entsorgungsunternehmen usw. 
 
Von den genannten Dienstleistern grenzt sich jedoch die 
Inanspruchnahme fremder Fachleistungen ab, die durch 
externe Dienstleister in eigenständiger Verantwortlichkeit 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durchgeführt werden (siehe Art. 6 DSGVO) oder wo eine 
gemeinsame Verantwortlichkeit von Dienstleistern nach 
Art. 26 DSGVO gegeben ist. 
Darunter fallen typischerweise: 

• Steuerberater, 

• Unternehmensberater, 

• Rechtsanwälte, 

• Wirtschaftsprüfer, usw. 

Art. 28, 6  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Nr. 
Titel 
Checkpunkt 

Titel 
Arbeitspunkt 

Durchzuführende Maßnahmen 
mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

50.2  Auftrags(daten-) 
verarbeitungs- 
verträge 
abschließen 

Hier müssen zusätzlich zu den eigentlichen 
Dienstleistungsverträgen Auftragsverarbeitungsverträge 
geschlossen werden. Gemäß Art. 28 Abs. 1 DSGVO darf sich 
der Verantwortliche nur solcher Auftragsverarbeiter 
bedienen, die in organisatorischer und technischer Hinsicht 
hinreichend garantieren können, dass die Verarbeitung im 
Einklang mit den Anforderungen der Verordnung erfolgt 
und den Schutz der Rechte der Betroffenen gewährleistet. 
Auftragsverarbeitungsverträge müssen mindestens die 
folgenden Inhalte regeln: 

• Technische und organisatorische Maßnahmen, die zur 
Erfüllung der Forderungen nach Art. 32 DSGVO 
erforderlich sind. 

• Verfahren zur Regelung der Genehmigung des 
Einsatzes von Subunternehmern (Art. 28 Abs. 2 
DSGVO). 

• Pflicht zur Erstellung eines Verzeichnisses von 
Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 Abs. 2 DSGVO. 

• Unverzügliche Meldepflicht bei Bekanntwerden der 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
(Art. 33 Abs. 2 DSGVO). 

• Regelungen zu Tätigkeiten der Wartung und für 
Fernzugriffe auf personenbezogene Daten. 

Art. 28 Musterverträge für 
Auftragsverarbeitung im WWW 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/mustervertraege-fuer-auftragsverarbeitung-im-www/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/mustervertraege-fuer-auftragsverarbeitung-im-www/
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mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

50.3  Datenübermittlung 
ins Ausland 
überprüfen 

Überprüfen Sie, ob personenbezogene Daten Betroffener 
ins Ausland übermittelt werden. Falls ja muss 
unterschieden werden, ob diese ins EU- oder ins Nicht-EU-
Ausland gelangen. auslagern und ermitteln Sie damit. Falls 
Daten ins Nicht-EU-Ausland übermittelt werden ist zu 
prüfen, welcher Schutzstandard im anderen Land gilt. 

  

60 Abläufe 
etablieren 

    

60.1  TOM-Maßnahmen 
implementieren 

Der tatsächliche Aufwand zur Anpassung der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen an die DSGVO-
Vorgaben ist abhängig vom derzeitigen TOM-Datenschutz-
Niveau des Unternehmens. 
 
Ist ein Unternehmen hierbei bereits nach dem BDSG alt 
vorgegangen, dürften die Anpassungen an die technisch 
organisatorischen Maßnahmen zur Erfüllung der DSGVO 
nur geringfügig umfangreicher und damit überschaubar 
sein. 
 
Grundsätzlich haben technisch organisatorische 
Maßnahmen und damit das Thema IT-Sicherheit durch die 
DSGVO an Bedeutung gewonnen! 

Art. 32 Passwortrichtlinie DSGVO Muster 
 
Verpflichtungserklärung 
Datenschutz DSGVO Muster 
 
Datenschutz und Datensicherung 
Verfahrensanweisung 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/passwortrichtlinie-dsgvo-muster/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/verpflichtungserklaerung-datenschutz-dsgvo-muster/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/verpflichtungserklaerung-datenschutz-dsgvo-muster/
https://know-now.de/shop/edv/edv-ablage/datenschutz-und-datensicherung-verfahrensanweisung/
https://know-now.de/shop/edv/edv-ablage/datenschutz-und-datensicherung-verfahrensanweisung/
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mit wichtigen Tipps 

DSGVO 
Zugeordnete 
Vorlagen / weitere Quellen 

60.2  Einwilligungstexte 
analysieren 

Wie bereits dargestellt, ist die Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung eine Einwilligung des Betroffenen. 
Deshalb sollte geprüft werden, ob Alt-Einwilligungen auch 
den Vorgaben der DSGVO genügen. Zu beachten sind 
künftig Spezialthemen, wie Minderjährige und 
Kopplungsverbot. 

Art. 6, 7, 8, 
13 

 

60.3  Prozesse zur 
Wahrung der 
Betroffenenrechte 
implementieren 

Generalklausel 
Betroffenenrechte sind, wie der Name schon sagt, Rechte 
der von einer Datenanwendung betroffenen Person (= 
Betroffener) gegenüber dem Verantwortlichen. 
Ein Unternehmen hat bereits im Vorfeld einer jeden 
Datenverarbeitung geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
den Betroffenen alle nach Art. 13 und 14 DSGVO 
erforderlichen Informationen und alle nach Art. 15-22 
DSGVO notwendigen Mitteilungen in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Wie 
dies im Detail geschieht, ist stark abhängig von der Art der 
Tätigkeit des Unternehmens. 
 
Achtung Website-Betreiber: 
Ein grundsätzlicher Handlungspunkt ist die Datenschutz-
erklärung der Website, die in den meisten Fällen 
überarbeitet werden muss. Ggf. müssen auch die Kontakt-
Formulare angepasst werden, um DSGVO-konform zu sein. 

Art. 12 Datenschutzauskunft DSGVO 
Muster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Eine Recherche in einer 
Suchmaschine im Internet mit 
dem Suchbegriff 
„Datenschutzerklärung“ führt 
schnell zu kostenfreien Angeboten 
für eine Muster-
Datenschutzerklärung. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/datenschutzauskunft-dsgvo-muster/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/datenschutzauskunft-dsgvo-muster/
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DSGVO 
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Vorlagen / weitere Quellen 

   Information 
Zu unterscheiden sind hier die Informationspflichten bei 
einer Direkterhebung oder bei Dritterhebung: 

• Im Falle der Direkterhebung wird zwischen den 
Informationen unterschieden, die der betroffenen 
Person mitzuteilen sind (Art. 13 Abs. 1 DGSGVO) und 
solchen, die zur Verfügung zu stellen sind, um eine 
faire und transparente Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu gewährleisten (Art. 13 
Abs. 2 DSGVO). 

• Bei der Dritterhebung ist neben den vorgenannten 
Pflichten zudem nach Art. 14 Abs. 2 lit. f DSGVO 
zusätzlich die Datenquelle anzugeben und, ob es sich 
dabei um eine öffentlich zugängliche Quelle handelt. 

Art. 13, 14  

   Auskunft 
Betroffene Personen haben nach Art. 15 DSGVO ein Recht 
zu erfahren, ob ein für die Verarbeitung Verantwortlicher 
sie selbst betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet. Soweit dies der Fall ist, hat die betroffene 
Person weiter ein Recht auf Auskunft über die Umstände 
der Datenverarbeitung. Das Auskunftsrecht erstreckt sich 
auf die jeweiligen Daten, die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 
werden und die Empfänger, an die die Daten 
weitergegeben werden oder bereits wurden. 

Art. 15  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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   Berichtigung 
Die DSGVO räumt betroffenen Personen ein Recht auf 
Berichtigung, allenfalls Ergänzung über alle zu ihrer Person 
verarbeiteten Daten ein. Voraussetzung für den Anspruch 
ist, dass die Daten unrichtig sind, also mit der Wirklichkeit 
nicht übereinstimmen oder dass die Daten unter 
Berücksichtigung des Zweckes der Verarbeitung, 
unvollständig sind. 

Art. 16  

   Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 
Voraussetzung für das Löschungsrecht ist das Zutreffen 
einer der folgenden Gründe: 

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 
die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwendig. 

• Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zur 
Datenverarbeitung widerrufen und es liegt keine 
andere Rechtsgrundlage vor. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt und es liegen keine 
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 
Unionsrecht / Recht der Mitgliedstaaten erforderlich. 

Art. 17 Löschkonzept DSGVO Muster 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/loeschkonzept-dsgvo-muster/
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   Einschränkung der Nutzung 
Voraussetzung für das Recht auf Einschränkung ist das 
Zutreffen einer der folgenden Gründe: 

• Die betroffene Person hat die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten bestritten, solange der 
Verantwortliche die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten überprüft. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt, solange noch nicht feststeht, 
ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber denen des Betroffenen überwiegen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene 
Person hat die Löschung der personenbezogenen 
Daten abgelehnt und stattdessen die Einschränkung 
der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen 
Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die 
betroffene Person jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Art. 18  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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   Datenportabilität bzw. Datenübertragbarkeit 
Betroffene haben das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie einem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. 
Sie dürfen diese Daten einem anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, dem die Daten 
bereitgestellt wurden, übermitteln. 
 
Dieses Recht soll dann bestehen, wenn eine automatisierte 
Datenverarbeitung zur Durchführung eines Vertrags 
erfolgte oder auf einer Einwilligung basierte. 
 
Der Betroffene hat darüber hinaus auch das Recht zu 
erwirken, dass seine Daten direkt von einem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen einem anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, soweit 
dies technisch machbar ist. 

Art. 20  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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   Widerspruchsrecht 
Das Widerspruchsrecht beinhaltet zum einen die 
Möglichkeit, der Verarbeitung eigener Daten zu werblichen 
Zwecken zu widersprechen (sofortiger 
verarbeitungsstopp). Weiterhin können Betroffene ihr 
Widerspruchsrecht in den folgenden Situationen geltend 
machen, was einer Interessensabwägung bedarf: 

• Die betroffene Person bringt Gründe vor, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben (Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt oder zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten, einschließlich Profiling). 

• Die betroffene Person bringt Gründe vor, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben und die 
Verarbeitung erfolgt zu wissenschaftlichen, 
historischen oder statistischen Zwecken. 

Art. 21  

   Automatisierte Einzelentscheidung 
Die betroffene Person hat das Recht, sich nicht einer 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - 
einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung 
unterwerfen zu müssen, die ihr gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. 

Art. 22  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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60.4  Umgang mit 
Datenpannen 
regeln 

Datenpanne kann im schlimmsten Fall bedeuten, dass eine 
große Menge von Daten oder besonders sensible Daten 
durch einen Hackerangriff verloren gegangen sind. Aber 
auch andere, weniger schwere Fälle können von Behörden 
als Datenpanne eingestuft werden. Es können Mitarbeiter 
oder eingesetzte Software in Bezug auf die Verarbeitung 
von Daten Fehler erzeugt haben. 
 
Sollte es zu einer Datenpanne kommen, müssen in jeden 
Fall bestimmte Regeln beachtet werden: 

• Die Melde- und Konsultationspflichten gegenüber den 
Aufsichtsbehörden sollten deshalb in den relevanten 
Unternehmensprozessen abgebildet werden. 

• Es sollte sichergestellt sein, dass der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte bei datenschutzrechtlichen 
Fragestellungen und der Ausgestaltung von 
Datenverarbeitungsprozessen frühzeitig beteiligt wird 
(Im Rahmen der Datenschutz-Folgenabschätzung sieht 
die DSGVO dies im Artikel 35 Abs. 2 ausdrücklich vor. 

Art. 33, 36, 
37 

Meldeformular Datenpanne 
Muster 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/meldeformular-datenpanne-muster/
https://know-now.de/shop/gesetz-und-recht/datenschutzrecht/meldeformular-datenpanne-muster/
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60.5  Datenschutz 
Management 
einführen 

In der DSGVO finden wir an einigen Stellen 
Dokumentationspflichten, wir z.B. in 

• Artikel 30 (Verarbeitungsverzeichnis), 

• Artikel 33 Abs. 5 (Dokumentation von 
Datenschutzvorfällen) oder 

• Artikel 28 Abs. 3 lit. A (Dokumentation von Weisungen 
im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen). 

 
Die Dokumentationspflichten dienen der betrieblichen 
Organisation und Eigenkontrolle sowie der effektiven 
Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde. Um im Falle 
eines Falles schnell reagieren zu können sollte 
Unternehmen Musterschreiben erstellen (z.B. für die 
Erteilung von Auskünften oder Mitteilungen an die 
Aufsichtsbehörde). Diese Musterschreiben und weitere 
sinnvolle Dokumente können entsprechenden 
Arbeitsanweisungen oder Prozessbeschreibungen im 
Datenschutz-Managementsystem oder einem integrierten 
Managementsystem zugeordnet werden. 
 
Hinweis: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht bietet 
Kurzpapiere der Datenschutzkonferenz (DSK) und eigene 
Papiere und Anleitungen 
https://www.lda.bayern.de/de/datenschutz_eu.html 

Art. 28, 30, 
33 

 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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70 System 
bewerten 

    

70.1  Rechts- 
konformität 
prüfen 

In jedem Fall sollte eine rechtliche Prüfung aller erstellten 
Dokumente erfolgen. Diese Prüfung sollte sich auch 
nochmals auf das Vorliegen der Erlaubnistatbestände in 
der DSGVO erstrecken. 
 
Hinweis: 
Der Schutz vor Betrug oder auch das Direktmarketing 
gelten nach DSGVO als berechtigtes Interesse zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch ein 
Unternehmen. 
 
Weiterhin gilt es die Verträge zur 
Auftragsdatenverarbeitung zu überprüfen. 
Grundsätzlich müssen die Beschreibungen der 
bestehenden Geschäftsprozesse anderer 
Managementsysteme, Regularien/Richtlinien oder 
Handbücher, Dienstvereinbarungen usw. überprüft 
werden, ob diese ggf. Anforderungen der DSGVO 
wiedersprechen. 

  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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70.2  Auditprogramm 
Datenschutz Audit 
starten 

Die DSGVO sieht vor, dass Unternehmen Ihre 
Arbeitsabläufe regelmäßig überprüfen und an veränderte 
Bedingungen wie zum Beispiel neue Prozesse anpassen. 
 
Deshalb sollte für die Überwachung der Wirksamkeit der 
Datenschutzaktivitäten ein Auditprogramm geplant 
werden oder die Überwachung der Datenschutz erfolgt im 
Zuge der Auditierung anderer Managementsysteme, indem 
diese Kriterien im vorhandenen Auditprogramm ergänzt 
werden. 

  

70.3  Korrektur- 
maßnahmen 
durchführen 

Sind bei der Auditierung Abweichungen von den Vorgaben 
des Datenschutzes erkannt worden, müssen diese wirksam 
beseitigt werden. Diese erfordert die systematische 
Planung und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen und die 
Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen, so dass die 
nachhaltige Entwicklung des Datenschutzmanagements 
sichergestellt werden kann. 

  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte 
folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen 
bei „alle Formatierungszeichen anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste 
(Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen 
entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe „Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei 
auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) 
betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das 
Dokument durch Betätigen der Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 



 

 

Tools for Success 
Praxisguide Einführung 

Datenschutzkonzept 
 

PG_DSGVO_Einfuehrung_Datenschutz - Rev. 1.0 Seite 26 von 26 04.10.2018 

 

Hinweis zur Nutzung des Praxisguide Einführung Datenschutzkonzept: 

 

Diese Arbeitshilfe soll nur einen ausführlichen Leitfaden zur Einführung eines DSGVO konformen Datenschutzkonzepts darstellen. Sie 
wurde nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, zusammengestellt und überprüft. Sie erhebt aber keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit oder Eignung für den Einzelfall und erlaubt keine ausschließliche Anwendbarkeit für ein Unternehmen. 

Jeder Käufer dieses Produktes ist verpflichtet seine individuellen Ergänzungen und Anpassungen vorzunehmen und die angegebenen 
Art. der DSGVO für seinen Fall zu prüfen und ggf. zu ergänzen. 

 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden 
wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige 
Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


